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Chronique générale

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Ein im Frühjahr 2018 von der Grünen-Fraktion eingereichtes Postulat, mit dem ein
Bericht zur Rechtsgleichheit für religiöse Gemeinschaften in der Schweiz verlangt
worden war, wurde in der Sommersession 2020 unbehandelt abgeschrieben. Im
Bericht hätte aufgezeigt werden sollen, wie der Aspekt der Nichtdiskriminierung
Rechtsgleichheit herstellen könne und mit welchen Strategien der multireligiösen
Realität der Schweiz sowohl rechtlich als auch in einer Staat-Gemeinschaft-
Kooperation Rechnung getragen werden könne.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2018 mit Verweis auf Art. 72
Abs. 1 BV den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Der erwähnte Absatz besagt, dass die
Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone fällt. Die einzelnen Kantone hätten diesbezüglich unterschiedliche Regelungen
und Anerkennungsvoraussetzungen. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine
staatliche Anerkennung werde zwar allgemein abgelehnt, aber jene Kantone, die
konkrete Anerkennungskriterien definiert hätten, müssten diese auch rechtsgleich
anwenden. 1
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